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Verordnung 
vom 25. November 2025 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber bestimmten 

Personen und Organisationen im 
Zusammenhang mit der Situation in der 

Russischen Föderation 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und 
unter Einbezug des Beschlusses (GASP) 2025/2357 des Rates der Europä-
ischen Union vom 20. November 2025 verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 11. Juni 2024 über Massnahmen gegenüber be-
stimmten Personen und Organisationen im Zusammenhang mit der Situ-
ation in der Russischen Föderation, LGBl. 2024 Nr. 239, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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Anhang Bst. A Ziff. 53 bis 62 

 Name Angaben zur 
Identität 

Begründung 

53. Andrey Viktorovich 
POLYAKOV 

Position: Leiter 
der Hauptdirek-
tion des Födera-
len Strafvollzugs-
dienstes der Rus-
sischen Födera-
tion für die Ob-
last Rostov, Ge-
neralmajor des 
internen Dienstes 
Geburtsdatum: 
17.6.1970 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 
Reisepass-Nr.: 
Serie 1815 Nr. 
112026 
INN (russische 
Steuernummer): 
343517128461 

Andrey Polyakov ist Leiter 
der Hauptdirektion des Fö-
deralen Strafvollzugsdienstes 
der Russischen Föderation 
für die Oblast Rostov, ein-
schliesslich der Untersu-
chungshaftanstalt in Tagan-
rog (SIZO-2), der Untersu-
chungshaftanstalt 1 in Rostow 
am Don (SIZO-1) und der 
Kolonie Nr. 12 in Kamensk-
Schachtinski. 
In seiner Position ist er für 
den Schutz der Rechte der 
Gefangenen und deren Si-
cherheit sowie für die Auf-
rechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung in den ihm 
unterstellten Hafteinrich-
tungen verantwortlich. In 
den Einrichtungen, die Poly-
akov unterstehen, wurden 
ukrainische Gefangene - so-
wohl zivile als auch militäri-
sche - sowie andere Gefan-
gene regelmässig von Wach-
leuten geschlagen, erlitten 
gravierenden Nahrungsman-
gel und hatten kaum bis gar 
keinen Zugang zu medizini-
scher Versorgung oder 
Rechtsbeistand. Während 
der Vernehmungen waren sie 
sowohl psychischer als auch 
physischer Nötigung ausge-
setzt, darunter brutale 
Schläge, Elektroschocks und 
Drohungen, um sie dazu zu 
zwingen, mutmassliche 
Kriegsverbrechen, terroristi-
sche Verbrechen oder andere 
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Straftaten zu gestehen. Zu 
den dokumentierten Fällen 
von Folter und Misshand-
lung gehört der Fall der uk-
rainischen Investigativjour-
nalistin Victoria Volodymy-
rivna Roshchyna, die im Sep-
tember 2024 infolge von 
Misshandlungen in der Un-
tersuchungshaftanstalt Nr. 2 
der Hauptdirektion des Fö-
deralen Strafvollzugsdienstes 
für die Oblast Rostov in Tag-
anrog verstorben ist. 
Daher ist Andrey Polyakov 
für schwere Menschenrechts-
verletzungen, nämlich Folter 
und andere grausame, un-
menschliche oder erniedri-
gende Behandlung, für Re-
pressionen gegen die Zivilge-
sellschaft sowie für Aktivitä-
ten, die die Rechtsstaatlich-
keit in Russland ernsthaft 
untergraben, verantwortlich. 

54. Andrey Vadimovich 
MIKHAILICHENKO 

Position: Stellver-
tretender Direk-
tor für Sicherheit 
und operative 
Arbeit der Unter-
suchungshaftan-
stalt Nr. 2 der 
Hauptdirektion 
des Föderalen 
Strafvollzugs-
dienstes für die 
Oblast Rostov, 
Russische Föde-
ration 
Geburtsdatum: 
31.3.1992 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Andrey Mikhailichenko ist 
stellvertretender Direktor 
für Sicherheit und operative 
Arbeit der Untersuchungs-
haftanstalt Nr. 2 der Haupt-
direktion des Föderalen Straf-
vollzugsdienstes für die Ob-
last Rostov (SIZO-2) in Tag-
anrog, Russland. Als Mit-
glied der Führung der SIZO-
2 ist Mikhailichenko verant-
wortlich für die weit verbrei-
tete und systematische Folter 
und andere grausame, un-
menschliche und erniedri-
gende Behandlung ukraini-
scher Gefangener - sowohl 
ziviler als auch militärischer - 
sowie anderer Gefangener in 
dieser Anstalt. 
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Reisepass-Nr.: 
Serie 6012 Nr. 
175625 
INN (russische 
Steuernummer): 
615490520223 

Gefangene in SIZO-2 wer-
den regelmässig von Wach-
leuten geschlagen, erleiden 
gravierenden Nahrungsman-
gel unterzogen und haben 
kaum bis gar keinen Zugang 
zu medizinischer Versorgung 
oder Rechtsbeistand. Wäh-
rend der Vernehmungen sind 
die Gefangenen sowohl psy-
chischer als auch physischer 
Nötigung ausgesetzt, darun-
ter brutale Schläge, Elektro-
schocks und Drohungen, um 
sie dazu zu zwingen, mut-
massliche Kriegsverbrechen, 
terroristische Verbrechen 
oder andere Straftaten zu ge-
stehen, was dazu dienen soll, 
den Widerstand gegen die 
Aggression Russlands gegen 
die Ukraine zu brechen. 
Diese Behandlung stellt eine 
schwere Menschenrechtsver-
letzung bzw. einen schweren 
Verstoss gegen die Men-
schenrechte und einen 
Verstoss gegen den Grund-
satz der Rechtsstaatlichkeit 
dar. Mindestens 15 Gefan-
gene sind infolge von Miss-
handlungen in der Anstalt 
verstorben, darunter die uk-
rainische Investigativjourna-
listin Victoria Volodymyri-
vna Roshchyna. 
Als stellvertretender Direk-
tor für Sicherheit und opera-
tive Arbeit der SIZO-2 trägt 
Andrey Vadimovich Mikhai-
lichenko die Verantwortung 
für den Betrieb der Anlage. 
Er ist daher für schwere 
Menschenrechtsverletzun-
gen, Repressionen gegen die 
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Zivilgesellschaft und für Ak-
tivitäten, die die Rechtsstaat-
lichkeit in Russland ernsthaft 
untergraben, verantwortlich. 

55. Andrey Sergeevich 
SAPITSKIY 

Position: Stellver-
tretender Direk-
tor für Personal 
und Anliegen der 
Erziehungsarbeit 
der Untersu-
chungshaftanstalt 
Nr. 2 der Haupt-
direktion des Fö-
deralen Strafvoll-
zugsdienstes für 
die Oblast 
Rostov, Russi-
sche Föderation 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Andrey Sapitskiy ist stellver-
tretender Direktor für Perso-
nal und Anliegen der Erzie-
hungsarbeit der Untersu-
chungshaftanstalt Nr. 2 der 
Hauptdirektion des Födera-
len Strafvollzugsdienstes für 
die Oblast Rostov (SIZO-2) 
in Taganrog, Russland. Als 
Mitglied der Führung der 
SIZO-2 ist Sapitskiy verant-
wortlich für die weit verbrei-
tete und systematische Folter 
und andere grausame, un-
menschliche und erniedri-
gende Behandlung ukraini-
scher Gefangener - sowohl 
ziviler als auch militärischer 
sowie anderer Gefangener in 
der Anstalt. 
Gefangene in SIZO-2 wer-
den regelmässig von Wach-
leuten geschlagen, erleiden 
gravierenden Nahrungsman-
gel und haben kaum bis gar 
keinen Zugang zu medizini-
scher Versorgung oder 
Rechtsbeistand. Während 
der Vernehmungen waren 
die Gefangenen sowohl psy-
chischer als auch physischer 
Nötigung ausgesetzt, darun-
ter brutale Schläge, Elektro-
schocks und Drohungen, um 
sie dazu zu zwingen, mut-
massliche Kriegsverbrechen, 
terroristische Verbrechen 
oder andere Straftaten zu ge-
stehen, was dazu dienen soll, 
den Widerstand gegen die 
Aggression Russlands gegen 



6 

die Ukraine zu brechen. 
Diese Behandlung stellt eine 
schwere Menschenrechtsver-
letzung bzw. einen schweren 
Verstoss gegen die Men-
schenrechte und einen Ver-
stoss gegen den Grundsatz 
der Rechtsstaatlichkeit dar. 
Mindestens 15 Gefangene 
sind infolge von Misshand-
lungen in der Anstalt ver-
storben, darunter die ukrai-
nische Investigativjournalis-
tin Victoria Volodymyrivna 
Roshchyna. 
Als stellvertretender Direk-
tor für Personal und Anlie-
gen der Erziehungsarbeit der 
SIZO-2 trägt Andrey Sapi-
tskiy die Verantwortung für 
den Betrieb der Anlage. Er 
ist daher für schwere Men-
schenrechtsverletzungen, 
Repressionen gegen die Zi-
vilgesellschaft und Aktivitä-
ten, die die Rechtsstaatlich-
keit in Russland ernsthaft 
untergraben, verantwortlich. 

56. Aleksandr  
Aleksandrovich 
SHTODA 

Position: Direk-
tor der Untersu-
chungshaftanstalt 
Nr. 2 der Haupt-
direktion des Fö-
deralen Strafvoll-
zugsdienstes für 
die Oblast 
Rostov, Russi-
sche Föderation 
Geburtsdatum: 
19.11.1980 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Reisepass-Nr.: 
Serie 6001 Nr. 
419633 

Aleksander Shtoda ist Direk-
tor der Untersuchungshaft-
anstalt Nr. 2 der Hauptdi-
rektion des Föderalen Straf-
vollzugsdienstes für die Ob-
last Rostov (SIZO-2) in Tag-
anrog, Russland. Shtoda ist 
verantwortlich für die weit 
verbreitete und systemati-
sche Folter und andere grau-
same, unmenschliche und er-
niedrigende Behandlung uk-
rainischer Gefangener - so-
wohl ziviler als auch militäri-
scher - sowie anderer Gefan-
gener in der Anstalt unter 
seiner Führung. 
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INN (russische 
Steuernummer): 
611903638423 

Gefangene in SIZO-2 wer-
den regelmässig von Wach-
leuten geschlagen, erleiden 
gravierenden Nahrungsman-
gel und haben kaum bis gar 
keinen Zugang zu medizini-
scher Versorgung oder 
Rechtsbeistand. Während 
der Vernehmungen waren 
die Gefangenen sowohl psy-
chischer als auch physischer 
Nötigung ausgesetzt, darun-
ter brutale Schläge, Elektro-
schocks und Drohungen, um 
sie dazu zu zwingen, mut-
massliche Kriegsverbrechen, 
terroristische Verbrechen 
oder andere Straftaten zu ge-
stehen, was dazu dienen soll, 
den Widerstand gegen die 
Aggression Russlands gegen 
die Ukraine zu brechen. 
Diese Behandlung stellt eine 
schwere Menschenrechtsver-
letzung bzw. einen schweren 
Verstoss gegen die Men-
schenrechte und einen Ver-
stoss gegen den Grundsatz 
der Rechtsstaatlichkeit dar. 
Mindestens 15 Gefangene 
sind infolge von Misshand-
lungen in der Anstalt ver-
storben, darunter die ukrai-
nische Investigativjournalis-
tin Victoria Volodymyrivna 
Roshchyna. 
Als Direktor von SIZO-2 ist 
Aleksander Alexandrovich 
Shtoda für den Betrieb der 
Anlage verantwortlich. Er ist 
daher für schwere Men-
schenrechtsverletzungen, 
Repressionen gegen die Zi-
vilgesellschaft und Aktivitä-
ten, die die Rechtsstaatlich-
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keit in Russland ernsthaft 
untergraben, verantwortlich. 

57. Timur Savelevich 
VAKHRAMEEV 

Position: Richter 
am Bezirksge-
richt Basmanny, 
Moskau Ehemali-
ger Richter (Frie-
densrichter) im 
Bezirk Tagansky 
in Moskau 
Geburtsdatum: 
13.5.1990 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Timur Vakhrameev, Richter 
am Bezirksgericht Basmanny 
in Russland, war an einer 
Reihe politisch motivierter 
Strafverfolgungsverfahren 
beteiligt, indem gegen meh-
rere Personen unverhältnis-
mässig harte Strafen verhängt 
wurden und die Inhaftierung 
anderer verlängert wurde. 
Richter Vakhrameev betei-
ligte sich an der ungerecht-
fertigten und politisch moti-
vierten Strafverfolgung der 
Journalisten Kirill Martynov 
und Dmitry Kolezev sowie 
der Aktivistin Lyusya Sht-
ein, indem er sie zu mehreren 
Jahren Haft verurteilte, mit 
dem Ziel, den unabhängigen 
Journalismus und die Zivil-
gesellschaft in Russland zum 
Schweigen zu bringen. Er 
verlängerte ferner die Unter-
suchungshaft der Rechtsan-
wälte Vadim Kobzev und 
Alexey Liptser sowie der 
Journalisten Konstantin 
Gabov und Sergei Karelin in 
politisch motivierten Fällen 
im Zusammenhang mit dem 
harten Vorgehen gegen Per-
sonen, die mit der Antikor-
ruptionsstiftung oder Alexei 
Nawalny selbst in Verbin-
dung stehen. Darüber hinaus 
verlängerte er die Untersu-
chungshaft von Grigory 
Melkonyants, dem Ko-Vor-
sitzenden der Golos-Bewe-
gung, der wichtigsten Initia-
tive Russlands für unabhän-
gige Wahlbeobachtungen, in 
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einem offensichtlichen Ver-
such, zusätzlichen Druck auf 
die Überwachung der öffent-
lichen Wahlen im Land aus-
zuüben. In allen oben ge-
nannten Fällen wurden kont-
roverse Artikel des russi-
schen Strafgesetzbuchs über 
unerwünschte Organisatio-
nen, die Diskreditierung der 
russischen Armee oder Ext-
remismus angewandt. 
Darüber hinaus spielte Ti-
mur Vakhrameev als Frie-
densrichter im Bezirk Tag-
ansky in Moskau Anfang 
2023 eine aktive Rolle bei der 
Bestrafung internationaler 
Unternehmen wie Wikime-
dia und Google, die Sachin-
formationen über den An-
griffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine nicht entfernt 
hatten. 
Daher ist Timur Vakhrameev 
für schwere Menschen-
rechtsverletzungen, Repres-
sionen gegen die Zivilgesell-
schaft und die demokratische 
Opposition sowie für Akti-
vitäten, die die Demokratie 
und die Rechtsstaatlichkeit 
in Russland ernsthaft unter-
graben, verantwortlich. 
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58. Artemy Alexeevich 
TELMINOV 

Position: Ermitt-
ler beim Ermitt-
lungsausschuss 
der Russischen 
Föderation 
Geburtsdatum: 
30.12.1994 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Artemy Telminov ist Ermitt-
ler beim Ermittlungsaus-
schuss der Russischen Föde-
ration und war an einer 
Reihe politisch motivierter 
Strafverfolgungen von Per-
sonen beteiligt, die mit Ale-
xei Nawalny in Verbindung 
stehen, einschliesslich der 
Journalisten Antonina Fa-
vorskaya, Olga Komleva, 
Konstantin Gabov und Ser-
gey Karelin sowie der 
Rechtsanwälte Vadim Kob-
zev, Alexei Liptser und Igor 
Sergunin. Indem er sich für 
die Verhängung oder Verlän-
gerung ihrer Inhaftierung 
eingesetzt hat, hat er aktiv zu 
den Bemühungen des russi-
schen Regimes beigetragen, 
abweichende Meinungen in-
nerhalb des Landes zu unter-
drücken. 
Gegen alle oben genannten 
Personen wurde ermittelt 
und sie wurden anschlies-
send wegen Beteiligung an 
einer extremistischen Ge-
meinschaft oder Organisa-
tion oder wegen Beteiligung 
an deren Aktivitäten ange-
klagt. Tatsächlich lag diesen 
Anschuldigungen ausschliess-
lich rechtmässiges Handeln 
dieser Personen - während sie 
mit Alexey Nawalny und sei-
ner Antikorruptionsstiftung 
in Verbindung standen - zu-
grunde. Der Missbrauch von 
Gesetzgebung im Zusam-
menhang mit Terrorismus 
und Extremismus zur Unter-
drückung der politischen 
Opposition und der fried-
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lichen Bemühungen der Zi-
vilgesellschaft im Zusam-
menhang mit Nawalny ist in 
Russland zu einer weit ver-
breiteten Praxis geworden. 
Alle oben genannten Fälle 
weisen ein beständiges Mus-
ter der politisch motivierten 
Strafverfolgung auf, ein-
schliesslich einer längeren 
Untersuchungshaft und in 
einigen Fällen nicht öffentli-
cher Gerichtsverfahren. 
Artemy Telminovs aktive 
Rolle bei der Organisation 
der ungerechtfertigten Straf-
verfolgung von Antonina Fa-
vorskaya, Olga Komleva, 
Konstantin Gabov, Sergey 
Karelin, Vadim Kobzev, Ale-
xei Liptser und Igor Ser-
gunin stellt eine schwere 
Menschenrechtsverletzung 
dar. Daher ist er unmittelbar 
verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzun-
gen und für Repressionen ge-
gen die Zivilgesellschaft und 
die demokratische Opposi-
tion in Russland. 

59. Boris Ashirbaevich 
KOZHEVNIKOV 

Position: Stellver-
tretender Vorsit-
zender des russi-
schen Militärbe-
rufungsgerichts 
Geburtsdatum: 
31.8.1964 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Boris Kozhevnikov ist stell-
vertretender Vorsitzender 
des russischen Militärberu-
fungsgerichts. 
Als stellvertretender Vorsit-
zender des russischen Mili-
tärberufungsgerichts wies 
Boris Kozhevnikov die Be-
rufung von Alexei Gorinov, 
einem ehemaligen kommu-
nalen Abgeordneten des Be-
zirks Krasnoselsky in Mos-
kau, gegen ein politisch mo-
tiviertes Urteil ab. In einem 
mit einem Verfahrensfehler 
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behafteten Gerichtsverfah-
ren wurde Alexei Gorinov 
gemäss Art. 205.2 des russi-
schen Strafgesetzbuchs we-
gen ‚Rechtfertigung von Ter-
rorismus‘ zu drei Jahren 
Haft in einem Straflager mit 
strengen Haftbedingungen 
verurteilt. Das Urteil gegen 
Alexei Gorinov stützte sich 
auf Äusserungen, die er in 
einem Gespräch mit seinen 
Mithäftlingen getätigt hatte, 
in dem er vermeintlich ein-
räumte, dass die Krim ukrai-
nisches Hoheitsgebiet sei 
und die Brigade Asow Teil 
der ukrainischen Armee sei. 
Darüber hinaus bestätigte 
Kozhevnikov die Haftstra-
fen für Andrei Boyarshinov, 
Ibragim Orudzhev, Alexei 
Nuriev und Roman Nasryev 
aus politisch motivierten 
Gründen in vermeintlich ter-
rorismusbezogenen Fällen. 
Daher ist Boris Kozhevnikov 
für schwere Menschen-
rechtsverletzungen, ein-
schliesslich der Verletzung 
des Rechts auf Meinungsfrei-
heit und freie Meinungs-
äusserung, für Repressionen 
gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Op-
position sowie für Aktivitä-
ten, die die Rechtsstaatlich-
keit in Russland ernsthaft 
untergraben, verantwortlich. 
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60. Maxim Alexandrovich 
PANIN 

Position: Richter 
am russischen 
Militärberufungs-
gericht (Spruch-
körper für Straf-
sachen) 
Geburtsdatum: 
22.2.1982 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Maksim Panin ist Richter am 
russischen Militärberufungs-
gericht. 
Als Mitglied des russischen 
Militärberufungsgericht wies 
Maksim Panin die Berufung 
von Alexei Gorinov, einem 
ehemaligen kommunalen 
Abgeordneten des Bezirks 
Krasnoselsky in Moskau, ge-
gen ein politisch motiviertes 
Urteil ab. In einem mit einem 
Verfahrensfehler behafteten 
Gerichtsverfahren wurde 
Alexei Gorinov gemäss Art. 
205.2 des russischen Strafge-
setzbuchs wegen ‚Rechtferti-
gung von Terrorismus‘ zu 
drei Jahren Haft in einem 
Straflager mit strengen Haft-
bedingungen verurteilt. Das 
Urteil gegen Alexei Gorinov 
stützte sich auf Äusserungen, 
die er in einem Gespräch mit 
seinen Mithäftlingen getätigt 
hatte, in dem er vermeintlich 
einräumte, dass die Krim uk-
rainisches Hoheitsgebiet sei 
und die Brigade Asow Teil 
der ukrainischen Armee sei. 
Darüber hinaus beteiligte 
sich Panin an der politisch 
motivierten Strafverfolgung 
anderer Personen. Als Mit-
glied des Berufungsgremi-
ums bestätigte er die Verur-
teilung von Elena Kotenoch-
kina, die aufgrund eines Pos-
tings in den sozialen Medien 
der ‚Rechtfertigung von Ter-
rorismus‘ beschuldigt und in 
Abwesenheit zu sechs Jahren 
und elf Monaten in einem 
Straflager verurteilt wurde. 
Panin bestätigte ferner die 
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Verlängerung der Haftdauer 
in den Fällen von Polina 
Yevtushenko, die wegen der 
Verbreitung ‚falscher Infor-
mationen‘ über die russische 
Armee und der ‚Rehabilitie-
rung der Nazi-Ideologie‘ 
strafrechtlich verfolgt wurde, 
sowie Enver Krosh, Rinat 
Aliev und Vilen Temerya-
nov, Krimtataren, die wegen 
ihrer mutmasslichen Beteili-
gung an einer in Russland 
verbotenen islamischen 
Gruppe strafrechtlich ver-
folgt wurden. 
Daher ist Maksim Panin für 
schwere Menschenrechtsver-
letzungen, einschliesslich der 
Verletzung des Rechts auf 
Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäusserung, für Re-
pressionen gegen die Zivilge-
sellschaft und die demokrati-
sche Opposition sowie für 
Aktivitäten, die die Rechts-
staatlichkeit in Russland 
ernsthaft untergraben, ver-
antwortlich. 

61. Marina Viktorovna 
USHAKOVA 

Position: Richte-
rin am russischen 
Militärberufungs-
gericht (Spruch-
körper für Straf-
sachen) 
Geburtsdatum: 
2.5.1979 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
weiblich 

Marina Ushakova ist Richte-
rin am russischen Militärbe-
rufungsgericht. 
Als Mitglied des Berufungs-
gremiums der Richter des 
Militärberufungsgerichts von 
Russland wies Marina 
Ushakova die Berufung von 
Alexei Gorinov, einem ehe-
maligen kommunalen Abge-
ordneten des Bezirks Kras-
noselsky in Moskau, gegen 
ein politisch motiviertes Ur-
teil ab. In einem mit einem 
Verfahrensfehler behafteten 
Gerichtsverfahren wurde 
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Alexei Gorinov gemäss Art. 
205.2 des russischen Strafge-
setzbuchs wegen ‚Rechtferti-
gung von Terrorismus‘ zu 
drei Jahren Haft in einem 
Straflager mit strengen Haft-
bedingungen verurteilt. Das 
Urteil gegen Alexei Gorinov 
stützte sich auf Äusserungen, 
die er in einem Gespräch mit 
seinen Mithäftlingen getätigt 
hatte, in dem er vermeintlich 
einräumte, dass die Krim uk-
rainisches Hoheitsgebiet sei 
und die Brigade Asow Teil 
der ukrainischen Armee sei. 
Darüber hinaus bestätigte 
Ushakova die Verurteilun-
gen von Nikita Tushkanov, 
Daniil Bondarenko und Sta-
nislav Shevchenko aus poli-
tisch motivierten Gründen 
wegen der ‚Rechtfertigung 
von Terrorismus‘ in deren 
Erklärungen in den sozialen 
Medien oder in privaten Ge-
sprächen, insbesondere in 
Bezug auf die Explosion der 
Krimbrücke. 
Daher ist Marina Ushakova 
für schwere Menschenrechts-
verletzungen, einschliesslich 
der Verletzung des Rechts 
auf Meinungsfreiheit und 
freie Meinungsäusserung, für 
Repressionen gegen die Zi-
vilgesellschaft und die demo-
kratische Opposition sowie 
für Aktivitäten, die die 
Rechtsstaatlichkeit in Russ-
land ernsthaft untergraben, 
verantwortlich. 
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62. Svetlana Sergeevna 
RYGALOVA 

Position: Staats-
anwältin der Ab-
teilung Strafrecht 
der Staatsanwalt-
schaft der Region 
Vladimir, Junior-
Justizberaterin 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
weiblich 

Svetlana Rygalova, Staatsan-
wältin der Staatsanwaltschaft 
der Region Vladimir, betei-
ligte sich an der politisch mo-
tivierten Strafverfolgung von 
Alexei Gorinov, einem ehe-
maligen kommunalen Abge-
ordneten des Bezirks Kras-
noselsky in Moskau, wegen 
dessen Meinungsäusserung 
zum Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine. 
Staatsanwältin Rygalova ge-
nehmigte die Anklageschrift 
in einem Strafverfahren und 
leitete die Strafverfolgung 
von Alexei Gorinov gemäss 
Art. 205.2 des russischen 
Strafgesetzbuchs wegen 
‚Rechtfertigung von Terro-
rismus‘ und schlug vor, ihn 
zu dreieinhalb Jahren Haft 
zu verurteilen. Die Strafver-
folgung stützte sich auf 
Äusserungen, die Gorinov in 
einem Gespräch mit seinen 
Mithäftlingen getätigt hatte, 
in dem er vermeintlich ein-
räumte, dass die Krim ukrai-
nisches Hoheitsgebiet sei 
und die Brigade Asow Teil 
der ukrainischen Armee sei. 
Auf der Grundlage der An-
klageschrift von Rygalova 
wurde Gorinov zu drei Jah-
ren Haft verurteilt. 
Daher ist Svetlana Rygalova 
für schwere Menschenrechts-
verletzungen, einschliesslich 
der Verletzung des Rechts 
auf Meinungsfreiheit und 
freie Meinungsäusserung, für 
Repressionen gegen die Zi-
vilgesellschaft und die demo-
kratische Opposition sowie 
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für Aktivitäten, die die 
Rechtsstaatlichkeit in Russ-
land ernsthaft untergraben, 
verantwortlich. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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